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i1. Aniass der Dmrtlerpianung und Auftrag
Die Erschliessung im Gebiet Caplania verlauft gemäs-s Grundbuchplan über zwei selb-ständige Strassenparzellen. die im Besitz von jeweils 19 Eigentümern stehen. Zusätzlichsind diverse Fuss- und Fahrwegrechte im Grundbuch eingetragen, die in Ergänzung zudiesen Strassenparzellen notwendig sind. Die Linienführung der bestehenden Strassestimmt jedoch an verschiedenen Drten bei weitem nicht mit den Grenzen der Parzellenüberein. Tatsächlich beansprucht die Strasse an diversen Stellen Privatgrund. wobei hierkeine entsprechenden Fahrwegrechte bestehen. Um diese Situation zu bereinigen. hatte.der Gemeindevorstand Laax an seiner Sitzung vom 2. August 1990 beschlossen. für dasGebiet Caplania das amtliche Quartierplanverfahren durchzuführen. Der Einleitunge-beschluss und das Beizugsgebiet sind am 19. August 1990 publiziert und den betroffenenGrundeigentümern schriftlich mitgeteilt worden. '
Im Juli 1992 erhielten die Quartierpianbeteiligten einen ersten Baulandumlegungsplan miteinem provisorischen Eriäuterungsbericht. Vorgesehen war die Ausscheidung der gesam-ten Quartiererschiiessungsstrasse gemäss effektivem Ausbau als eigenständige Parzellesowie der Übergang dieser Parzelle ins Eigentum der Gemeinde. Die. grundsätzlichenKonsequenzen. zusätzliche Erschltessungskonzepte und die dafür vorgesehenen Ver-fahrensgrundsätze- sind im Detail dem provisorischen Erfindemngsbedcht. Anhang 1'. zuentnehmen.
Nachdem seitens der Eigentümer keine grundsätzlichen Einwände zu diesen Entwürfeneingegangen Waren. beauftragte die Gemeinde Laax im Mai 1-993 das ingenieurbürbOavigelli und Partner, Iianz. mit der Bearbeitung der Quartierplanung.

-2 Belzuesnehiat und aller 5&5t
a) Parzelllenmgs- und Eigeamstremätmae
Das Beizugsgebiet. die verbindliche Zonenordnung gemass Zonenplan von 1988 und dieParzellierungsverhältnisse im alten Bestand sind dem Plan Nr. 529-4 zu entnehmen. DasBeizugsgebiet umfasst insgesamt 16'813 m2. wobei 12'453 rn2 in der ausnützungsber'eeh-tlgten Bauzone liegen. Die Eigentumsverhältnisse sind im Anhang 2 Alter Bestandzusammengestellt. Das Beizugsgebiet ist zum grüssten Teil bereits überbaut.
b) Grunddlenstbarkelten und Anmerkungen
Die separate Beliage Güterzettei im alten Bestand beinhaltet neben den Eigentums-'-ve'rhaltnissen auch alle grundbuchiich ausgewiesenen Dienstbarkeiten und Anmerkungen.soweit sie für die Quartierplanung von Belang sind. Es sind dies im wesentlichen:



Quartierplanung Capiania. Laax 4;
Erläuterungßbericht

-. Übertragung von baulicher Ausnutzung:- Naher— und Grenzbaurechte- unselbständige Baurechts _-— Nutzungsrechte und ordnungen (Parkplätze usw.)- Fuss- und Fahrwegrechte- Durchleitungs- und Anschlussrechte- Anmerkungen betreffend die Quartierpianung—. Anmerkungen betreffend Miteigentum
Nicht erfasst sind Vormerkengen und Piandeinträge, da sie “im" “Rahmen der Planung “nichtgeändert werden. Alle Grundbucheintrage. die in den G-üterzet‘tein des alten Bestandesnicht erfasst sind. bleiben unverändert bestehen.

3-" .Erschüeseungskorlzept Verkehr
Wie im provisorischen Eriäuterungsbericht bereits dargestellt, wird die tatsachlich ausge-rbaute Strassenfläche als durchgehende Quartierstrassenparzelle ausgeschieden. AlsGrundlage wurde vom Nachführungsgeometer die tatsächliche Situation im Rahmen deranstehenden Nachführungsmutation bereits vorgängig vermessen. Die Grenzfestlegungerfolgte in Zusammenarbeit mit dem Bauamt Laax. Mit der neuen Quartierstrassenparzelleerhalten nun bis auf die Parzelle Nr. 597T (Baulandanteil) alle Grundeigentümer imBeizugsgebiet einen direkten Strassenanstoss. Im Endstück wird der heutigen Nutzung.entsprechend eln kleiner Kehrpiatz im Bereich der bestehenden Garagenvorpiätze“ausgeschieden.
Aus topographischen Gründen kann die Parzelle Nr. 597T nur mittels Fussweg erreichtwerden. Gemäss provi'sorischern Entwurf ist dieser entlang der Parzelle Nr. 595 zu er-stellen. Da der oberste Teil der Böschung entlang der Strasse sehr steil ist; ist einedirekte vertikale Linienführung jedoch nicht möglich. Zweckmässigerweise soll der beste-hende Zugang zum Gebäude auf Parzelle Nr. 595 mitbenützt und geeignet verlängertwerden. Für die notwendige Anzahl Pfiichtparkplätze. wird im Bereich der bisherigenParzelle Nr. 589 Platz reserviert. Vorbehalten sind andere Losungen. soweit sie aufgrundvon privatrechtlichen Vereinbarungen (freiwillig) Zustande kommen.
Die überbauten Parzellen verfügen über die bisherigen Absteliplatze. Die Parzelle Nr. 555kann neu den südlichen Quartierstrassenanstoss für die. Anlage von Parkplätzen nutzen-.-
Die unüberbauten Parzellen Nr. 593 - 603 müssen gesamthaft. ausgehend vom anstois-senden Bereich der Quartierstrasse. erschlossen werden. Die schwierige Topographieerlaubt “eine Detailplanung nur im Zusammenhang mit Uberbauungskonzepten.
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n. Grenzbeie'lnlgung und Konzept rar den Ausgleich von Meh‘r- und Mlnuelzulellmigen
Da die Parzellen mehrheitlich überbaut sind. sollen möglichst wenige Grenzen verändertwerden. In der Regel werden deshalb die bestehenden Grenzen entsprechend der Lageder Quartierstrassenparzelle verlängert oder verkürzt. Es ergeben sich damit nur Flächen-abtretungen entlang der bisherigen gemeinsamen Grenzen zwischen Bauparzellen undS-trassenparzellen.
Diese Flächenabtretungen müssen gezwungenermassen und ohne Berücksichtigung derbereits realisierten baulichen Nutzung einer Parzelle vorgenommen werden. Daherwerden diese Flachenabtausche grundsätzlich ohne bauliche Ausnützung getätigt. Diezulässige Bruttogeschossfläche wird je Bauparzelle gemäss altern Besitzstand ermitteltund die entsprechende Bruttogeschossfläche der Parzelle im neuen Bestand gutge—schrieben. Bereits erfolgte Nutzungsübertragungen sind hierbei zu berücksichtigen. NeueNutzungsübertragungen sind künftig ebenfalls zulässig. wenn die festgelegte Bruttoge-schossfläche einer Parzelle noch nicht realisiert ist.
Die Parzellen Nr. 598 — 883 sind z. T. einzeln nicht zoneng'emäss überbaubar. Da-sie. alledieselben Eigentümer haben. werden sie vereinigt (neue Parzelle Nr. 598).
Die bisherige Bauparzelle Nr. 589 im Kurvenbereich ist allenfalls noch für Nebenbautennutzbar (vgl. Parklerungskonzept für Parzelle Nr. 597T). Da sie bereits der GemeindeLaax gehört. wird sie mit der Strassenparzelle vereinigt.
Für Parkplatzparzellen werden die Eigentumsforrnen nach Möglichkeit so angepasst. das-s-sie subjektiv-dinglich mit der zugehörigen Bauparzelle (Wohnbauten) verknüpft werden.Dies dient auch der Sicherstellung der baugesetzlich notwendigen Abstellplätze.

5 Arealüberbauung
Die Parzellen Nr. 597T und 598 werden gestalterisch, erschllessungsmässig und bau-technisch noch einige Probleme bei der Detailplanung aufwerten. die Jedoch nicht imFlahmen der Quartierplanung gelöst werden können. Sowohl für die Parzelle Nr. 598alleine als auch für die Parzellen Nr. 598 und 597T zusammen wird deshalb das Hechtauf eine Arealüberbauu ng gemäss Art. 79 des Baugesetzes festgelegt - dies unabhängigvon der in Art. 79 geforderten Mindestgrösse. Es müssen jedoch jeweils die gesamtenParzellen gemäss neuem Besitzstand der Ouartierplanung erfasst werden. Für dieErmittlung des Ausnülzungsbonus ist die Bauzonenfläche im neuen Bestand massge-band.
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Grundsatz-e rar den Gemeinsamen
Für den Ausgleich der Mehr— und Minderzuteilungen aus der neuen Ausscheidung der-Quartierstrasse wird vorn amtlichen Schätzwert ausgegangen. Die Verkehrswerrschatzungfür das Bauland in Caplania betragt bei der zonengemässen Ausnützungsziifer von 0.3Fr. 21 Oma/m2. Ohne bauliche Ausnützung. wie gemäss Kap. 4 vorgesehen, reduziert sichder Verkehrswert auf einen Drittel oder Fr. 70.--lm2. Für Wald und übriges Gebiet beträgtdie Verkehrswertschätzung Fr. 2.-4m’.

Detailplanung
Verkehrserschiiessung. (vgl. “Plan Nr. 52943)
Die Grunderschliessung bildet die Quartierstrasse. die. im heutigen Ausbau beibehaltenwird. Die Breite der Strasse beträgt ca. 3 n1. Zusätzlich sind weiterhin notwendige oder-neue Rechte für Erschliessungsanlagen festgelegt:
a) unselbständlge’s Baurecht für vier Autoabstellpiätze zu Gunsten Parzelle. Nr. 597T(.4 neu Nr. 2069 im Neuen Bestand. vgl. Kap. 7.5.1)
Der Plan Nr. 529-3 enthält eine unverbindliche. aber technisch realisierbare Lösung füroffene Abstellplatze. Die Eigentümer der Parzelle Nr. 597T haben das Projekt in Ab.spreche mit der Gemeinde Laaz zu erarbeiten. Die Parkierungsanlagen müssen dieunbehinderte Passierb'arkeit der Fahrbahn iederzeit gewährleisten.
Das. Baurecht wird unentgeltlich eingeräumt. Das Grundstück Nr. 597T wird damit alsvollständig erschlossen betrachtet. Sämtliche Erstellungskcsten für die Abst‘ellplatzegehen zulasten der Parzelle Nr. 597T.
Soweit platzmässig möglich, wird die Gemeinde hier zusätzlich noch öffentliche "Park—plätze erstellen (vgl. auch Plan Nr. 529-3).
_b) Fueswegrecht und unselbständiges Baurecht für einen Fussweg zu (Senate-n ParzelleNr. 597T (u neu Nr. 2069 im Neuen Bestand. vgl. Kap. 7.5.1)
Der Fussweg kann von der berechtigten Parzelle im bezeichneten Bereich entschädi-gungslos erstellt werden. Das Projekt hat auf die berechtigten Anliegen der belastetenParzellen Rücksicht zu nehmen. im Streitfall entscheidet die Baubehörde. Wird vomDurchgangsrecht über den bestehenden Hauszugang Gebrauch gemacht. so wird die:Parzelle Nr. 597T vom Zeitpunkt der Inbetriebnahme unterhaltspilichtig. Die Anteile.errechnen sich aus dem Verhältnis der'zulässigen Bruttogeschossfläche der Parzelle Nr.5.95 und 597T. " "
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7.2

7:4!

7.4.

c.) anstehendes Fuas und Fahrwegrech'tzu Gunsten Parzelle Nr. .594 und zulastenParzelle Nr. 595
Die bestehende Grunddienstbarkeit ist notwendig und bleibt bestehen.
d) Gegenseitiges Fuss- und Fahrwegreeht aulasten und zu Gtmsten Parzelle Nr. 591 und1598
Die bestehende Grunddienstbarkelt ist notwendig und bleibt bestehen.
e) Fusswegrecht zu Gunsten Parzelle Nr. 586 und zuhsten Parzelle Nr. 585
Das Fusswegrecht bleibt bestehen.
Alle übrigen Fuss- und Fahrwegrechte werden durch die neuen Erschliessungs- undParzellierungsverhaitnisse hinfällig. Sie sind aus den Güterzetteln Im alten Bestandersichtlich. Die Anlagen und Hechte sind im Plan Nr. 529-3 (Verkehrserschiiessung undBaulinien) dargestellt. Für grundbuchlich eingetragene. bleibende Hechte gelten weiterhindie entSprechenden Vertrage. Für neue Hechte ist der Plan Nr. 529-3 der Quartierplanungverbindlich. Sie werden im Grundbuch eingetragen.

Baulinlen
Entlang der Quartierstrasse werden Baulinien gemass Art. 18 und 19 des Baug-esetzes-festgelegt. In der Regel betragt der Baulinienabstand 15 m (.. Gebäudeabstand). Fürbestehende Wohnbauten werden die Baulinien so angepasst, dass ein Wiederaufbau im“Hofstattrecht möglich bleibt. Die Baulinien mit den entsprechenden Abstandsvorgabensind im Plan Nr. 529-3 (Verkehrserschliessung und Baulinien) dargestellt.

Waida’bstandsllnien
Auf Parzelle Nr. 598 (neuer Bestand) wird entlang der Forstwirtschaftszone eine Wald--abstandslinie festgelegt. Gegenüber Grundstücksgrenzen ist zusätzlich der zoneng‘e'mä'sr-.se Grenzabstand einzuhalten (vorbehalten sind privatrechtliche Näherbadrechte).

Werldeltrmgen
Der Werkleitungsplan Nr. 529-4 enthält die bestehenden Wasser— und Kanalisatiens-leitungen. Er regelt verbindlich die Anschlussmöglichkeit für Neubauten. vorbehalten “sindAbweichungen aufgrund privatrechtlicher Vereinbarungen. Die Erstellung der Anlage ist
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Sache der Jewelligen Grundeigentümer.
Die Anschlüsse für Strom und Telefon werden grundsätzlich von den jeweiligen Went-trägern. unabhängig. aufgrund konkreter Bauvorhaben realisiert. Das Quartier ist grober-schlossen. wobei für die hinreichende Stromversorgung der Gebiete Caplania und F'aueine eigene Trafostation vorgesehen ist. Der geeignete Standort befindet sich auf ParzelleNr. 584 im Übrigen Gebiet (vgl. Plan Nr. 529-1). Im Rahmen der Quartierplanung solldeshalb die notwendige Flache von ca. 60 m2 als uns-elbstandiges Baurecht zu Gunstenausgeschieden werden.
In Anwendung der Verkehrswertschätzung gemäss Kap. 6 soll das Baurecht mit Fr. 2.-pro m2 entschädigt werden. Die Entschädigung wird mit Vorliegen des konkreten Bauvor-habens aufgrund des effektiven Flächenbedarfs fällig. Sie ist vom Baurechtsnehmer direktzu entrichten. Vorbehalten sind abweichende. privatrechtliche Vereinbarungen zwischenden betroffenen Grundeigen‘tümern. Das Baurecht ist im Werkle‘itungsplan Nr. 529—4 dar—gestellt.

Alter und neuer Besitzstand (Plan Nr. 529-2)
Parzeiilerung und Eigentumsverhältnisse
Der Plan mit dem alten und neuen Besitzstand bildet die Grundlage für die Nachführungder Grundbuchvermessung. Die Grenzfestiegung und Flächenberechnung erfolgte nume-risch. ausgehend von den Daten der Grundbuchvermessung. Es muss im Rahmen derNachführung allenfalls mit minimalen Flächenänderungen aus Rundungsdifferenzengerechnet werden. Die Flächen- und Eigentumsverhältnisse im neuen Bestand sind imAnhang 3 zusammengestellt. In Abweichung vom alten Bestand wird die Parzelle Nr. 57?neu subjektiv-dinglich mit der Parzelle Nr. 581 und die Parzelle Nr. 2038 subjektiv-dinglichmit der Parzelle Nr. 580 verknüpft. Die Eigentumsverhältnisse dieser Parzellen entspre-chen sich jeweils irn alten Bestand.
Die bisherigen Strassenparzellen Nr. 57B und 5.90 im subjektiv—dinglichen Miteigentum.werden zusammen mit" dem Rest von Parzelle Nr. 589 als eine Parzelle der Gemeinde-Laax zugeteilt.
Im Rahmen der Nachführung der Grundbuchvennessung wird der Baulandante'il' _de’rParzelle Nr. 597 (Anteil Parzelle Nr. 597T innerhalb des Beizugisgebietes- der Quartier-planung) abgetrennt und erhält die neue Nummer 2069-.
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7.5.2: G'runddlens’tbarkellen und Annreflnu‘rgen
Ein Ziel der Quartierplanung ist die Bereinigung der dinglichen Hechte. soweit sie durchdie Detailplanung überflüssig werden oder übergeordneten Rechtsgrundlagen nicht ent-sprechen. Aufgrund der neuen Erschliessungskcnzepte und des neuen Bestandes(Strasse im Besitz der Gemeinde} entfallen ein Grcsstell der bestehenden Fuss- undFahrwegrechte. Wegrechte. die weiterhin Bestand haben sind im Plan Nr. 529-3 speziell“bezeichnet.
Gegenüber der Quartierstrasse entfallen die Näherbaurechte, da es sich um eine öffent-liche Strasse gemäss generellern Erschlies-sun‘gspian der Gemeinde handelt. Die beuge-setzilchen Vorschriften resp. neu die Baulinien gemäss Plan Nr. 529—3 sind massgebend.Ebenso werden übertragbare Durchgangsrechte auf den bisherigen Strassenparzellen zuGunsten ehemaliger Grundeigentümer hinfällig. Die Übertragungen von baulicher Aus-nützung können ebenfalls gelöscht werden, da die zulässige Bruttogeschossfläche je-P'arzelle mit der Ouartierplanung. unter Berücksichtigung dieser Übertragungen. neu.zugeteilt wird.
Das Wasserbezugsrecht von Parzelle Nr. 584 zulasten der Parzellen Nr. 564 und 565 imQuartier Fau ist heute überflüssig {Die Parzelle wird von einer Wasserleitung durchquert.).Ebenso unsinnig ist das Tränkereeht auf Parzelle Nr. 595 zu Gunsten der Parzelle Nr. 574(Wegparzelle ausserhalb‘ des Quartierplangebietea siehe Plan Nr. 529-4) und zu Gunstender Parzelle Nr. 1878 (Hausparzeile im Meiensässgebiet Acla). Die Anmerkungen betref-fend Miteigentum an den bisherigen Strassenp'arzellen Nr. 578“ und 59.0 können ebenfalls„gelöscht werden.
Die. Anmerkungen bezüglich Bewilligungspflieht für H-andänderunge'n durch die Quartier—plenung kann gelöscht resp. durch die. Anmerkung der rechtsgültigen Quartierplanungersetzt werden.
Neu begründet wird das unselbständige Baurecht für eine Trafost-ation zu Gunsten-und zulasten der Parzelle Nr. 584.
Verzeichnis der Besitzer und Betroffenen ausserhaib des Quartierplanperimeters. von_aufzuhebenden Flechten:
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Eigentümer Recht
Tränkerecht Parzelle Nr. 1878 zulasten Par-zelle Nr. 595
Trankerecht Parzelle Nr. “1878 zulasten Par-zelle Nr. 595

7.5.3

Übertragbares Fuss- und Fahrwegireeht zu—lasten Parzelle Nr. 578 und 590
Wasserbezugsrecht zulasten ParzelleNr. 564 und 565
Fahmegrecht zu Gunsten Parzelle Nr. 1865.und zulasten Parzelle Nr. 578 und 590
Fahmegrecht zu Gunsten Parzelle Nr. 581und zulasten Parzelle Nr. 595

Diese Eigentümer werden im. Rahmen der Quartierplanung schriftlich“ benachrichtigt-(mitE'inspraohernögliohkeit). I
Errnlttlung der zulässigen Bruttogeschossfläche Im neuen Bestand
(Als Hinweis für die aktuelle Situation wird auch die bereits konsumierte Ausntttzunggemäss neuester Berechnung des Beuemtes Laax angegeben. soweit die entsprecheneden Plangrundlagen verfügbar sind.)
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"Parz. Bauzenen- Zul ' Ausnfltzungs- Total BGF- _Zuteii'ung Kensumier-Nr. flache BG übertragung ge- Anspruch Im neuen te Ausnüt-[m’] [m’] miss Grund- im neuen Bestand auf zunbushauszug Bestand Parz. Nr. [m’ BG
575 558 18-8 -— 168 575 135
578 553 1 68 .. 188 578
577 50 1 8' {ä 531) 813.. — 577an“ sse 174- .-.-‚ 17.4 .579“.
580 51' "1 154 —. 1-54 .580
581 537 1 8,2 ' +1 9 1 8-1582 428 129 - 310 129 V 5.81 208
583 327 - 98 {ä 595) -99. .. .583
584 -- - .. .. 584
535 618 1se

- 234 sss iss
588 71-4 21:5. --=- 215. 588- 57'5-37 293 es t=p seit-se- — es?
595 1‘1 17 888 -- 385 595 1298
588 7-1 0 213

- 21-3 58-8 1-48.
- 589 455 137 .— 13? V 5N594 73-7 i222 +88. 310 .594 2354
597T 1'080 824 - 324 2089
598 6.56 1 97' -- .197599 508 1.53

- 153-600 408 123 - 88.9 11.28 V 598601 77-2 232 - 232602 15.5 #7 .. 4-7603 455. 13? — 137“
1598 1.88“ '51 — 51 1598

303.8 1 1 i=e 581.) -1 -- 2038“
_ Total 12'453 3‘747 0 ‚3747
‘ BruttogeschossflächeV aus Parzellenvereinigung
Die Übertragung von Ausnutzung ist innerhalb des Quartiers ohne Einschränkung zulässigund muss im Grundbuch angemerkt werden. Ausgangslage ist die zulässige Bruttoge-schossfläche .gemäs-s neuem Bestandder Quartierplanung.
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7.5.5 .Geldeusgloleh
Der Geldausgleich erfolgt gemess den in Kap. 6 dargelegten Grundsätzen. Die Mehr— undMinderzuteilungen im Baugebiet werden mit Fr. 75.--!012 entschädigt. was dem Bodenwen;ahne bauliche Nutzung entspricht. MinderzUteilungen im übrigen Gebiet werden mit Fr.2.»-—/m2 entschädigt.

P512. Aller Beelend. Neuer 3551555 Mehr-{Minderzuiellung Geld-Nr- _ 555.-555. 55:1. Tehl Bau— Übri— T515! 555- 555- Total 9“"20m5 955 51' 25555 9515 rn' 25115 gee m’ [F5]m' 55551 m‘ 555151 m' 55515101" rn' m'
075 555 - 555 555 —- 555 - .- ... -575 553 - 555 555 - 555 — - - -571 55 50 125 50 55 125 - -— - -570 550 - 550 550 — 555 -— - —- -550 511 — 511 511 „- 511 -- - - - -551 557 - 55? 1'054 - 1'004 +55 - +515 5'755552 425- - 425555 527 - 52': 245 - 245 .511 - «54 +5550554 - 1'555 1'555 -- 1'511 1'511 1- .25 .25 +50555 515 - 515 555 - 555 +20 - +20 4'400555 714 - 714 725 —- 725“ +12 - +12 5.45557 255 - 255 241 _- 241 .52 - 52. +35405388 710 —- 7'111 584 ... 584 428 —- .1 26 «08‘820550. 455 - 455 55?" .- 557' .55“ - 55. +5550504 757 50 75? 757 50 757 - — - -505 1'117 - 1'117 1'120 - 1'120 +5 — +5 -210551-1 1'050 — 1'050 1'050 - 1'050“ -_- - _ —- -.505 555 - 555 5'241 15.2 5'425 +255 - +255 520'020555 505. - 505500 .405 '- 405501 772 45 52150.2 15.5 50 15.4503 455 54 5-50 a55:4 -— 1'254 1254 - 1'210 1'215 - .74 J4 ' +145.1555 155 - 155 155 - 155 —'- - -» -2055 1 15 1? 1 15 17 -—- --— .. -

12'453 5'557 15'540 12'452: 5'255I 15'740 —1' 415 -1 00 +255.
' Der neue Bestand 005 Parzelle Nr. 5-85 wird mit der Quartieretr'aeeenparzelle- Nr. 578 vereinigt (vgl. auch_ Kap. 8.1 5)). Der Geldeusgle‘ieh 'iet zu Geneten der Gemeinde Leere. -5i5he' Parzelle Nr. 578.3 Flundungedifferenz 1 m'
Der Betrag von Fr. 265.-- 5517515111505 dem 'Le'nderwe'rb “im übrigen Gebiet.
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1.5.5 Gülerzettel Im neuen Bestand“
Die Güterzettel im neuen Bestand enthalten für jeden Grundeigentümer im“ Beizug'sgebietalle wesentlichen und verbindlichen Angaben zu:

EigentumsverhältnissenFlächenangabenDienstbarkeiten und Anmerkungen“Geldeusgleieh

7.5 Werlt‘ieilu'nmn
Die bestehenden Anlagen werden entschädigu'n'gslosi von“ der Gemeinde übernem'men.soweit sie nicht bereits in ihrem Besitz sind.
Zusätzlich notwendige Anlagen für die noch unüberbauten Bauzonenteile sind Sache derjeweiligen Grundeigentümer.

'B Kasten
'Bz-‘l Quartieren-asso-

Das Quartier hat die Kosten für die Streseene'rschliessung ger'näe‘e Strassengesetz derGemeinde Laax zu tragen. Sie umfassen einerseits die Lendemerbs-kesten sowie. dieBaukosten.
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8:2?"

“9.53":

a). Landemerb für ‚die suassenparzeie Nr. 57.3- Im. Ausmaß von 1'431: m."
Baugebiet: Flacheneinwurf entschädlgungslos

Parzelle Nr. 578 669 n12Parzelle Nr. 59D 395 m2Parzelle Nr. see‘ 357 m’
Übrigee Gebiet: Flachenabzug gegen Entschädigung-

Parzelle Nr. 694 74 m2Parzelle Nr. 534 - -' "
Total Landenverb 1'430 rn'2
b) Die Baukosten
Die Strassenbaukos'ten sind mit den P'erirnejterveriahren für den Ausbau der “beider-ITeilstücke (Parzelle Nr. 57:8 [1986-]. Parzelle Nr. 59.0 [1992]) definitiv abgerechnet.

VerfahrenskostBn
Die Verfahrenskosten setzen sieh zusammen. aus:
Quartierplanurtg _Naohführungsarbeiten der GrundbuchvermeesungGrundbuchlicher Vollzug
Trete].

werklellungmn

030.3ca.
. Fr. 15'009.-. Fr. 15'000.-
. Eh“ azlmml-s-

Die Kosten für Kanalisatione- und Wasseranschlussleitungen eind --S-ache der jeweiligenGrundeigentümer. Die Anteile an die verhandene: Grobersohliessung werden gemässBeitrags— und Gebührenordnung der Gemeinde Laax verrechnet.

‘ Die bauliche Nutzung der gesamten alten Parzelle Nr. 589 wie auch die verbleibendeFläche bleiben Eigentum der Gemeinde Laax. Von der ursprünglichen Fläche von 456 m2
der Bauparzelle Nr. 589 müssen 99 m‘2 als Mehrzuteilung den anstossenden Bauparzellenzugeteilt werden. Die Entschädigung erfolgt im Rahmen des Geldausgleichs gemäse. Kap.7.5.4. Für den verbleibenden Landerwerb resultieren Fr. 269“".
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Die Kceten für Shemvereergungi und Telefcnleimngen werden ‘l’n Ferm van Anschlüss-gebühren durch die" Werke direkt- eingezogen.

91 Kostenvenellung
Gemäss Baugesetz Art. 7B sind die Verfahrenskosten nach Massgebe der Grundstücke-flache auf die Parzellen im Beizugegebiet zu verteilen (vgl. auch Anhang 1. provisorischerErläuterungsbericht. Kap. 6). Da sich die Erschliessungskcsten auf den Landerwerb.gemäss Kap. 8.1 a) beschränken. wird der Betrag von Fr. 268.- den Verfahrenskostenzugeschlagen. Im Rahmen der Schätzgenauigkeit kann er für die Berechnung der proviso-riechen Kcstenantelle vernachlässigt werden.
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mwnwrmienabelle
Parz. Elgantümar Fläche Antail _ KostenanteilNr. I lm’]_ _ _ 16 _ ca. Fr.
.575 555- 4.5 1'446."
676 553- 4.5 1'440."
577 129 1 3201-
579 530.- 112 2.35 752.--1:2- 2.35 75
580. '51 1 4.1 1312.".
58-1. 1‘004 “8.1 2'592."
553 243 65'100 “1.3- 413.--3153100- 9.7 224.--
585 53.8 "5.2 1'664.—
586 726 11'2- 235 94.4..-112 2.95 944.-
5'3'7 24-1 1.9 . Boa."
588 584 4.7 11'504.--
594 7.37 6.21 “2'045."
595: 1'120 9.1 21112"...
2089 1'090“ 3.7 2784.--
598 3’423 1.12 13.55 1432.--m 13.85 4'432."
1.25.98 16.3. 1:3 0.5 160.--.

213 0.9 233.--
2039 _17 0.1. 32.--
Total 12'362 109 32‘000.--



Quartierplanung Geplante, Laax 1?Erläuterungsbe'richt
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11

12

1-3

Fälligkeit der Kostenanteile
Die Kosten für Quartierplanung, provisorischen Geldausgieich und Erschliessung sindnach Eintritt der Rechtskraft des Ouartierplanes fällig. Die Kosten für Vermaritung undVermessung sowie den grundbuchiichen Vollzug und den definitiiren Geldausgieich sind-mit Abschluss der Nach-führungsarbeiten im Feld fällig.

Die ve'rblndflfchen Bestandteile fiei' Planung
ErläuterungsberichtPlan Nr. 529-1 Beizugsgebiet und Alter BestandPlan Nr. 529—2 Alter und Neuer BestandPlan Nr. 529-3 Verkehrserschliessung und BaulinifenPlan Nr. 529-4 WerkleitungenGüterzettel Im Alten BestandG-üterzettel Im Neuen Bestand

Rechtsmittel und Rechtswlrimng
Die Quartierplanung wird nach Verabschiedung durch den Gemeindevorstand gemäss‘ Art.75 während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Das Verfahren richtet sich nach Art. 75 und 76des Baugesetzes. Die rechtskräftige Planung ist für Grundeigentümer und Gemeindeverbindlich und wird im Grundbuch angemerkt.

Genehmigung
Gegen die vorliegende Quartierplanung ging eine Einsprache ein. die vom Gemeindevor-stand abgewiesen werden musste. Nach Ablauf der Rek'ursfrist konnte die Planung am27. Oktober 1994 von der Baubehörde definitiv verabschiedet und dem GrundbuchamtIlanz zum Vollzug weitergeleitet werden. Der Genehmigungsentscheid wurde am 4. No.-vember 1994 offenulch publiziert und allen Betroffenen schriftlich mitgeteilt.

Ilanz. 21.. Februar 1994. Ingenieurbüro Cavlgielll und Partner.529 Gr We- Die Sachbearbeiterin:Gfl
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Allgemeines-
Der Gemeindevorstand Laaxhat in seiner Sitzung vom 02. August 1990beschlossen. für das Gebiet Caplania das amtliche Quartierplanverfahrendurchzuführen. Das dem Verfahren unterstellte Gebiet wird durch die Bau-zonengrenze umgrenzt. Im östlichen Teil des Gebietes wird zusätzlich noch.die Parzelle Nr. 604 miteinbezogen.
Im Baugesetz von 1988 ist die Quartierplanung unter den Artikeln 67 bis-78 umschrieben. Die Grundlage für die. Erarbeitung dieses Quartierplanesund seiner zugehörigen Baulandumlegung bildet der Zonenplan von 1998.

Anlass der Guartier’pianeng
Die Erschliessung im Gebiet Caplania verläuft über zwei selbstständigeStrassenparzellen. die im Besitze von jeweils 19 Eigentümern steht. DieLinienführung der bestehenden Strassen stimmt an verschiedenen Ortennicht mit den Grenzen der Strassenparzeilen Nr. 578 und 590 überein. DieseSituation ist insofern rechtswiedrlg. als über diese Parzellen keine Dienst-barkeiten bestehen.
Um diesen rechtswiedrigen Zustand zu bereinigen. soll die erstellte Quartier—strasse als selbstständige Parzelle ausgeschieden und in Gemeindeeigentumüberführt werden. Dabei wird es notwendig sein, dass einzelne Grundstückean die neue Situation angepasst werden müssen. Dadurch anstehen beiverschiedenen Parzellen Mehr— oder Minderflächem die beim Abschluss derQuartierplanung in Geld ausgeglichen werden. Dabei wird für Land in derBauzone ein m2—Preis Fr. 210.-- bezahlt. Dieser Betrag ist wie üblich amtlichvon der kantonalen Schatzungskommission bestimmt worden

„Einleitung, Beizugs'gebiet u-nd'Zonen-ordnung
Gestützt auf Art. 72 des Gemeindebaugesetzes wurde am 10. August 1990(Publikation des Elnleitungsbeschiusses und des Beizuggebietes) die Quar-tiarplanung Caplania eingeleitet. Das Beizugsgebiet umfasst die gesamteBauzone Caplania und die Parzelle 604 der Kirchgemeinde Laax mit einer



Gesamtfläche von 14'988 m2. Ausser der vorgenannten Parzelle liegen alleGrundstücke In der Wohnzone A. weiche für Ein- und Mehrfamilienhäuserbestimmt ist. Die Ausnützungsziffer beträgt 0.3. die zulässigen Grenzab-stände 5 m (klein) und 10 m (gross). die maximale Flrsthöhe 9 m und diemaximale Trauthühe 6.2 m. Im Norden wird das Beizugsgeblet von der Ver.-.bindungsstrasse Laax - Faiera und die übrigen Seiten von der Landwirt--schafts- resp. Forstwirtschaftszone abgegrenzt.
Erwähnenswert ist noch, dass die Gemeindeversammlung vom 28. März1992 beschlossen hat. die Parzelle Nr. 593 von der Bauzone in die Land-wirtsehaftezone umzuteilen. Diese Massnahme wurde deshalb vorgenommen-worden. weil eine verkehrsmässige Erschliessung der genannten Parzellenicht oder nur unverhältnissbar durchzuführen ist. Diese Umzonung ist nochnicht rechtskräftig. weil es hierfür die Genehmigung der Regierung des Kan—tons Graubünden bedarf.

Ziel der ’G-ua'riierplanung und Verfahren.
Ziel dieser Quartierplanung ist es, die bestehende Quartierstrasse als selbst-ständige Parzelle auszuscheiden und in Gemeindeeigentum zu überführen.
Mittels Landumlegung resp. Grenzbereinigung und mlt einer geeignetenErschliessungspianung sollen gleichzeitig für das ganze Gebiet günstigeVoraussetzungen im Hinblick auf den ökonomischen Einsatz von Infra-struktureinrichtungen unter grüsstmüglicher Berücksichtigung der wohn-hygfenischen Verhältnisse im Quartier geschaffen werden.

"Erschliessungskenzept
Als Grunderschiiessung dient für das ganze Beizugsgebiet die bestehendeQuartierstrasse. Die Parzelle Nr. 597 kann direkt nur mit einem Fussweg er-schlossen werden. Für die Parklerung dieses Grundstückes wird eine eigeneParzelle ausgeschieden. Zudem sind auf der Parzelle 589 öffentliche Park-plätze geplant. Die Kanalisations- und Wasserversorgungsanlagen sind. zumigrössten Teil erstellt. Für die Vollerschliessung sind nur mehr einzelneAbzwelgieftungen notwendig.-



Kastentragung
Für die Kosten der Grunderschllessung gilt die Regelung im Strassengesetzsowie im Wasser- und Kanalisationsregiement der Gemeinde Laax.
Sämtliche Kosten für die Quartierplanung werden aufgrund der Fläche derbetreffenden Parzellen verteilt. unabhängig davon. ob sie überbaut werdenkönnen oder nicht. Diese Kosten umfassen die Aufwendung für die Auf—stellung der Pläne und die Durchführung des Verfahrens. Einspracheer-Iedigungen. Aufwendungen für die Ablösung oder Veränderung von Rechten.definitive Verpflockung und Vermessung der Neuzuteilung. '
Die Waldparzelle Nr. 584 wird nicht in die Kostenaufteilung der Quartier-pianung miteinbezogen. Ebenso die Parzelle Nr. .604. welche nicht in derBauzone liegt. ‘

Planaufiage, Einsprachen.
Nach der Stellungsnahme zu diesem Entwurf und der Genehmigung der Um--zonung der Parzelle Nr. 593 durch die Regierung des Kantons Graubündenwird die Gemeinde den Quartierpian definitiv ausarbeiten. Nach Abschluss.der Quartierplanung wird diese während 30 Tagen öffentlich aufgelegt. Jederbetroffene Eigentümer wird persönlich über diese Auflage orientiert.
Einspracheberechtigt sind die unmittelbar betroffenen Grundeigentümerund wer sich auf ein unmittelbares, durch das öffentliche Recht geschütztesInteresse berufen kann.
Ist der Quartierplan aufgrund der Einsprachen zu ändern. muss er vor derGenehmigung nochmals während 14 Tagen aufgelegt werden. Die Auflageund die Einsprachefristen sind wiederum in ortsüblicher Weise öffentlichbekanntzugeben. Betreffen die Aenderungen jedoch nur einzelne Grund-eigentümer. so ist nur diesen eine nochmalige Einsprachemögiichkeitwährend 14 Tagen zu geben.



8. Bemerkungen zum Verfahren und zum weiteren Vorgehen
Nach der Erledigung der Einsprachen entscheidet der Gemeindevorstandüber die Genehmigung des Quartierplanes. Der Entscheid wird ortsüblichpubliziert und sämtlichen Einsprachern schriftlich mitgeteilt. Gegen diesenEntscheid kann innert 20 Tagen ab öffentlicher Publikation Flekurs beimVemaitungsgerlcht des Kantons Graubünden eingereicht werden.

T92. Wirkung des“ “Quartiermana-
Der rechtskräftige Quartierpian hat zur Folge. dass die Grundeigentümer.wie auch die Gemeinde an die Regelung der darin enthaltenen Erschlies—sungsanlagen und Baulandumlegungen. sowie an allfällige Gestaltungs-vorschriften gebunden sind. Die Baubehörde darf Einzelbewiiiigungen nurerteilen, wenn sie mit dem Quanierplan übereinstimmen.
Nach Erledigung aller Fiekurse werden die neuen Parzellen verpflockt. Eserlolgt dann die definitive Fiächenbereohnung mit Mehr— oder Minderzu—teiiung, sowie die Aufstellung der definitiven Besitzesfonnuiare. Die berei-nigten Servitute und die neuen Parzellen werden ins Grundbuch eingetragen.Absohliessend erfolgt die Nachführung der amtlichen Grundbuchvermessung.

LaaX.'J.uli1992' Bauamt Lila}!
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GemeindeLaaxQuartierplan CaplaniaAlter Bestand
Parz. Nr. Eigentümer FIäCha n12 Anfall Flache n12

575 556 558
576 553 553
577 129 129l
576 699- 669
579 58.0 11.2 2-90500 132. 290
550 511 511
581 537 537
582 426 426:?
533- 3-27 6511.00 213327 351100 114

1636- 1634
585 51a 6'16-
533 7-14 112. 357.714 1/2- 357

585 71.0 7105,1. „s „J
590- 305 305+

594 767 787"

595 111.7 1117
597T 1060 1080|
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Parz. Nr. E' entümer Fläche m2 Anteli Flache 1'112.
598 656 U2 328656 112 328
.599 508 1'12 254500 1/2: 25-4
.600 400. 1/2 204408 112 2.04.
601 821 11'2- 41.0.58-21 “112 410.6
602 1-94 1/2- 97194 1/2 97
603 550 11‘2 275L550. 112 27-5
604 1264 1204i

1598 168 213 1121m 11'3- 50
2038 17 1.?mal 16814

Seite .2
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Gemeinde LaaxQuartiarpla'n Capl‘ania-Neuer Bestand
5512.511: War Flacheg Anteil Flache m2

575 555 555
575 553 553
577 1.29 129.
578 1'430 1430
579 555 1/2 290580 1/2 290
580 511 511
551 1504 1554
555 243- 55/155. 155243 35/105 55
534 1511 1511
555 53.5- 555
586" 7.25 1/2 355725 1/2 355
557 3241 241
555 554- 554
594 I 757 757
595 : 11.25- 1120
597 1080 1080
598 1 5423 1/2 1711.5' 3425 1./2. 1711.5
554 1 1215 1215

1595 1 155 2/3. "2: :. 168 113 55
#2038 1- _ 17 “17I51g„_ ' 15513
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